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Abréviations

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
WBK-SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats
EU Europäische Union
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
AGUR12 Arbeitsgruppe zur Optimierung der kollektiven Verwertung von

Urheberrechten und verwandten Schutzrechten

DFJP Département fédéral de justice et police
CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CSEC-CE Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des

Etats
UE Union européenne
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
AGUR12 Groupe de travail sur le droit d'auteur
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Chronique générale

Politique étrangère

Relations avec l'UE

Im April 2019 reichte die WAK-SR eine Kommissionsmotion mit dem Titel
«Zusatzverhandlungen zum institutionellen Abkommen mit der EU» ein. Diese soll den
Bundesrat damit beauftragen, das institutionelle Abkommen mit der EU zu verbessern,
indem entweder Zusatzverhandlungen geführt oder andere geeignete Massnahmen, die
jedoch in der Motion nicht weiter ausgeführt werden, ergriffen werden. Insbesondere
im Bereich des Lohnschutzes, der Unionsbürgerrichtlinie, bei staatlichen Beihilfen, der
dynamischen Rechtsübernahme und der Streitbeilegung sah die Kommission noch zu
behebende Mängel. So forderte sie unter anderem eine nationale Gesetzgebung, die
der Bevölkerung auch bei einer dynamischen Rechtsübernahme das letzte Wort
zugesteht, sofern dies nicht schon im Rahmenabkommen geregelt würde. Zudem
verlangte die Motion die zeitlich vorgezogene Behandlung der Volksinitiative «für eine
massvolle Zuwanderung», da deren Abstimmungsausgang über die weiteren
Verhandlungen sämtlicher bilateraler Verträge mit der EU entscheiden dürfte. Parallel
dazu wurde ausserdem eine eigenständige Motion Lombardi (cvp, TI; Mo. 19.3170)
besprochen, welche den Umgang mit der dynamischen Rechtsübernahme noch
differenzierter behandelte. 
In seiner Stellungnahme vom Mai 2019 bezeichnete der Bundesrat das bisherige
Verhandlungsergebnis zum institutionellen Abkommen als «in weiten Teilen im
Interesse der Schweiz». Bezüglich der flankierenden Massnahmen zum Lohnschutz und
der Unionsbürgerrichtlinie sei eine Konsultation durchgeführt worden, wobei die
Auswertung der Ergebnisse zu diesem Zeitpunkt noch ausstehe. Der Bundesrat wollte
aber erst nach der Auswertung über potenzielle Zusatzverhandlungen entscheiden.
Daher beantragte er die Ablehnung der Motion. 
In der Sommersession beriet der Ständerat die Motion, wobei sich eine Minderheit um
Ruedi Noser (fdp, ZH) gegen deren Annahme einsetzte. Ständerat Noser bezeichnete
die Motion als gegenstandslos und empfahl, dass man das Verhandlungsresultat
zwischen der Schweiz und der EU abwarten solle. Damit nahm er Bezug auf ein
Schreiben des Bundesrats an die EU vom 7. Juni, das dieser also nach seiner
Stellungnahme zur Motion verfasst hatte. In diesem forderte der Bundesrat
Klarstellungen und Präzisierungen in drei Problembereichen (Lohnschutz,
Unionsbürgerrichtlinie, staatliche Beihilfen), welche auch die Kommissionsmotion
aufgriff. Mit dieser Argumentation vermochte sich die Minderheit jedoch nicht
durchzusetzen. Der Ständerat nahm die Motion entgegen dem Wunsch des Bundesrats
mit 22 zu 14 Stimmen an (bei 6 Enthaltungen). Ebenfalls angenommen wurde die fast
gleichlautende Motion der WAK-NR (Mo. 19.3420), welche nur Forderungen zum
Lohnschutz, der Unionsbürgerrichtlinie und den staatlichen Beihilfen enthielt. 1

MOTION
DATE: 12.06.2019
AMANDO AMMANN

In der Sommersession 2019 stellte Ständerat Filippo Lombardi (cvp, TI) einen
Ordnungsantrag zur Änderung des Asylgesetzes in Bezug auf den Rahmenkredit
Migration. Die Behandlung dieser Vorlage solle sistiert werden, bis das
Differenzbereinigungsverfahren zum damit zusammenhängenden Hauptgeschäft über
den «zweiten Schweizer Beitrag an ausgewählte EU-Staaten» abgeschlossen sei. «Die
Umsetzungsgesetzgebung zu regeln, bevor das Hauptgeschäft fertig ist, macht wenig
Sinn», argumentierte Antragsteller Lombardi. Das entsprechende
Differenzbereinigungsverfahren werde frühestens in der Herbstsession abgeschlossen.
Auch die SPK-SR, die sich einen früheren Abschluss des Hauptgeschäfts erhofft hatte,
unterstützte den Ordnungsantrag. Entsprechend wurde dieser stillschweigend
angenommen und die Vorlage bis zum Abschluss ebenjenes Hauptgeschäfts sistiert. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.06.2019
AMANDO AMMANN

Im März 2019 reichte Filippo Lombardi (cvp, TI) eine Motion ein, welche die Intention
hatte, die gesetzliche Grundlage zur Wahrung des Mitsprache- und
Entscheidungsrechts von Parlament, Volk und Kantonen bei der Umsetzung des
Rahmenabkommens zu gewährleisten. Für den Fall, dass der Bundesrat das
institutionelle Rahmenabkommen mit der EU unterzeichnen sollte, brauche es eine
eindeutige Regelung der dynamischen Übernahme von EU-Recht, damit das
Mitspracherecht von Parlament, Volk und Kantonen garantiert sei, begründete der
Motionär seinen Vorstoss. Ständerat Lombardi erhoffte sich durch diese Motion auch,
dass durch ein frühzeitiges Mitspracherecht die demokratische Legitimation und

MOTION
DATE: 20.06.2019
AMANDO AMMANN
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Akzeptanz des Abkommens gesteigert und die parlamentarischen Kompetenzen geklärt
werden würden.
Der Bundesrat beantragte im Mai die Annahme der Motion. Neuerungen im EU-Recht
hinsichtlich der Marktzugangsabkommen würden zwar die Mitspracherechte von
Parlament, Kantonen und Volk grundsätzlich nicht beeinträchtigen, erklärte er. Im
Rahmen des Verhandlungsmandats habe man aber bereits die Überprüfung einer
stärkeren Mitsprache des Parlaments und der Kantone beim Abschluss des
institutionellen Abkommens eingeleitet. Ausserdem werde man im Falle einer
Unterzeichnung des Abkommens prüfen, inwiefern die Partizpationsrechte im Rahmen
der Umsetzung gestärkt werden könnten. 
Im Juni gelangte das Geschäft in den Ständerat, wo Damian Müller (fdp, LU) einen
Ordnungsantrag – zur Zuweisung der Motion an die zuständige Kommission zur
Vorprüfung – stellte. Ständerat Müller begründete den Antrag mit der kurz zuvor
erfolgten Annahme einer ähnlichen Motion der WAK-SR Die Entwicklungen der jüngeren
Vergangenheit und die Relevanz des Themas machten seiner Meinung nach die
Zuweisung sinnvoll. Dagegen wehrte sich der Urheber der Motion zwar, weil diese
inhaltlich mehr umfasse als die WAK-Motion, doch sein Drängen fand nicht genug
Gehör. Der Ständerat sprach sich mit 23 zu 16 Stimmen für den Ordnungsantrag aus. 3

Enseignement, culture et médias

Culture, langues, églises

Droit d'auteur

Nachdem die WBK-SR bereits Anfang Jahr Stellung zum Entwurf zur
Urheberrechtsrevision bezogen hatte, war es in der Frühjahrssession 2019 am
Ständerat, sich der Vorlage anzunehmen. Wenig überraschend ging in diesem ein
Rückweisungsantrag Bischof (cvp, SO) ein, welchem auch oppositionslos stattgegeben
wurde. Kommissionssprecher Noser (fdp, ZH) mutmasste, dass der Antrag wohl auf das
weitläufige Lobbying um die Vorlage und die damit einhergehende Vielzahl an
umstrittenen Punkten zurückzuführen sei. Konkret forderte der Antrag, dass die
Kommission ihre bisherigen Entscheide überprüfen und hierfür insbesondere die
aktuelle Rechtsentwicklung in der EU berücksichtigen soll.
Im Fokus standen hierbei zwei grosse und auch umstrittene Artikel, die von der
Kommission eingebracht worden waren: Art. 13b, mit welchem der Vergütungsanspruch
der Journalistinnen und Journalisten geklärt wird und Art. 37a, der die
Vergütungsentschädigung für die Medienverlage regelt. Besonders dieser Art. 37a war
von grosser Bedeutung, da er unter dem Titel «Leistungsschutzrecht» auch im Rahmen
der aktuellen EU-Urheberrechtsreform virulent diskutiert wurde. Vereinfacht gesagt
sollen damit grosse Internetplattformen wie Google oder Facebook zur Kasse gebeten
werden, wenn sie journalistische Werke und insbesondere sogenannte «Snippets» –
Textanrisse und Artikelhinweise, die den Internetnutzern Vorabinformationen über die
zu erwartenden Inhalte der verlinkten Seiten liefern – zugänglich machen. Dies sei
insofern relevant, weil Snippets gleichzeitig für die Werbeeinnahmen relevante Besuche
von Websites generieren und verhindern, wie Noser erläuterte. Gerade diesen
Negativeffekt wollen die Verlage nun über ein Leistungsschutzrecht korrigieren, indem
eine gesetzliche Grundlage zur Beteiligung an den Werbeeinnahmen der verlinkenden
Seiten geschaffen werden soll. Noser argumentierte weiter, dass der
Kommissionsvorschlag sogar wesentlich weiter gehe als der in der EU diskutierte, da
man für die Schweiz ein Urheberrecht von Snippets während zehn Jahren vorsehe,
während die EU lediglich deren zwei angedacht habe. Dies wäre, wie auch Anita Fetz
(sp, BS) betonte, gleichbedeutend mit dem restriktivsten Urheberrecht in Bezug auf das
Internet. Zudem sei der Erfolg dieser Massnahme auch nicht garantiert wie man am
Beispiel von Deutschland und Spanien, wo das Schutzrecht bereits eingeführt wurde,
sehen könne. Lediglich Ständerätin Savary (sp, VD) sprach sich für das
Leistungsschutzrecht aus und gab zu bedenken, wenn die EU dieses einführe, drohe der
Schweiz die Isolation und somit drastische Folgen für die Schweizer Medienlandschaft.
Die neue EJPD-Vorstehende Karin Keller-Sutter, die sich seit ihrer Wahl in den
Bundesrat zum ersten Mal in diesem grossen Dossier beweisen musste, wies darauf hin,
dass diese Regelung in der EU selbst höchst umstritten sei – so sehr, dass die Menschen
auf der Strasse dagegen demonstrierten, weil sie um ihr freies Internet fürchteten.
Im Ständerat war man sich einig darüber, dass die von der Kommission eingebrachten
Vorschläge praktisch diametral zum ursprünglichen AGUR 12-Kompromiss stünden und
ohne eine gute Begründung kaum zielführend sein könnten. Dies sei nicht zuletzt auch
dem Umstand geschuldet, dass die Kommissionsberatung einem sehr engen Zeitplan

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 12.03.2019
MELIKE GÖKCE
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gefolgt sei und eine umfassende Diskussion somit kaum sichergestellt werden konnte.
Um aus der Ständeratsdebatte keine Kommissionsdebatte zu machen, wie u.a. Filippo
Lombardi (cvp, TI) einwandte, sei es wohl angebracht, dass sich die Kommission erneut
über die Vorlage beuge – auch wenn Hannes Germann (svp, SH) offensichtliche Zweifel
am Nutzen der Rückweisung äusserte und den anderen Ratsmitgliedern vorwarf, zu
hohe Erwartungen an diese zu haben. Dennoch wurde die Vorlage nach dem
Eintretensbeschluss ohne Gegenantrag für eine erneute Überarbeitung an die
Kommission zurückgegeben. 4

1) AB NR, 2019, S. 1296 ff.; AB SR, 2019, S. 383 ff.
2) AB SR, 2019, S. 465 f.
3) AB SR, 2019, S. 550 ff.
4) AB SR, 2019, S. 116 ff.; Antrag Bischof; NZZ, 9.3.19; BaZ, 11.3.19; AZ, 12.3.19; BaZ, NZZ, TA, 13.3.19; NZZ, 21.3.19; TA, 25.3.19;
LT, 27.3.19
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